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RS OGH 1985/5/29 9Os55/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1985

Norm

StGB §99 Abs1 A

Rechtssatz

Daß die Betro3ene tatsächlich den Willen gehabt haben mußte, sich während der Freiheitsentziehung fortzubewegen,

ist zur Erfüllung des Tatbestandes des § 99 Abs 1 StGB nicht erforderlich, da auch die potentielle Bewegungsfreiheit

geschützt ist; es kommt nur darauf an, ob das Opfer zu einer willkürlichen Ortsveränderung an sich (ohne das

inkriminierte Verhalten) imstande gewesen wäre.
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